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Informationen zum Anwendungsbereich
von TARMED per 1. Januar 2004
im UV-/MV-/IV-Bereich

In den letzten Wochen haben sich bezüglich der Einführung des Tarifs TARMED im UV-/MV-/IV-Be-
reich einmal mehr offenkundige Missverständnisse angehäuft. Nachfolgend haben wir noch einmal
die wichtigsten Punkte zusammengefasst. 

Es handelt sich um grundsätzliche Vorgehensweisen, die von Spital zu Spital (z.B. Rechnungs-
stellung) variieren können. Es empfiehlt sich, hier jeweils die direkt Verantwortlichen zu kontaktie-
ren. Im übrigen steht Ihnen der Tarifdienst FMH für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Die nachfolgenden Zeilen entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand. Wichtige Entscheide sind
noch nicht getroffen worden, so ist vor allem der TPW Spitäler noch offen. Nach dem Entscheid muss
dieses Schema neu überprüft werden; sollten die Beschlüsse zu erheblichen Differenzen führen
(z.B. Assistent höher entgolten als Operateur), so würde die FMH wieder unverzüglich intervenieren.

Im UV-/MV-/IV-Bereich erfolgt die Rechnungsstellung per 1. Januar 2004 wie folgt.

Ambulante Leistungen

A. Freipraktizierende Ärzte für Leistungen in der Arztpraxis

a) Tarif: TARMED;

b) Vertrag/Vertragsparteien: Tarifvertrag FMH-MTK/MV/IV;

c) Taxpunktwert: vertraglich vereinbarter Taxpunktwert zwischen FMH und MTK/MV/IV;

d) Rechnungssteller: Arzt.

B. Spitalärzte für ambulant erbrachte Leistungen im Spital

1. Angestellte Spitalärzte mit Liquidationsberechtigung (Chefärzte, Leitende Ärzte)

a) Tarif: TARMED;

b) Vertrag/Vertragsparteien: Tarifvertrag FMH-MTK/MV/IV;

c) Taxpunktwert: vertraglich vereinbarter Taxpunktwert zwischen FMH und MTK/MV/IV;

d) Rechnungssteller: Spitalarzt oder Spital im Auftrag des Arztes.

2. Angestellte Spitalärzte ohne Liquidationsberechtigung

a) Tarif: TARMED;

b) Vertrag/Vertragsparteien: Tarifvertrag H+-MTK/MV/IV;

c) Taxpunktwert: vertraglich zwischen H+ und MTK/MV/IV vereinbarter oder seitens
der Behörden festgelegter Taxpunktwert;

d) Rechnungssteller: Spital.

3. Belegärzte (nicht als Gegenstand der Fixbesoldung vereinbarte Leistungen)

Ärztliche Leistung (AL)

a) Tarif: TARMED;

b) Vertrag/Vertragsparteien: Tarifvertrag FMH-MTK/MV/IV;

c) Taxpunktwert: vertraglich vereinbarter Taxpunktwert zwischen FMH und MTK/MV/IV;

d) Rechnungssteller: Gemäss individueller Vereinbarung zwischen dem Belegarzt und dem Spital.

Tarif-Fragen
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Tarif-Fragen

Technische Leistung (TL)

a) Tarif: TARMED;

b) Vertrag/Vertragsparteien: Tarifvertrag H+-MTK/MV/IV;

c) Taxpunktwert: vertraglich zwischen H+ und MTK/MV/IV vereinbarter oder seitens
der Behörden festgelegter Taxpunktwert;

d) Rechnungssteller: Spital.

Vorbehalten bleiben individuelle Vereinbarungen zwischen dem Belegarzt und dem Belegarztspital.

Stationäre Leistungen

A. Öffentliche Spitäler

Abgeltung mittels Vollpauschalen oder Fallpauschalen gemäss bilateralen Verträgen zwischen
MTK/MV/IV und den Spitälern.
Ausnahme: Von den Versicherern verlangte Arztberichte, Gutachten und Autopsien.

a) Tarif: TARMED;

b) Vertrag/Vertragsparteien: Tarifvertrag H+/MTK/MV/IV;

c) Taxpunktwert: vertraglich zwischen H+ und MTK/MV/IV vereinbarter oder seitens
der Behörden festgelegter Taxpunktwert;

d) Rechnungssteller: Spital.

B. Privatspitäler

1. Vollpauschalverträge

Analog zu öffentlichen Spitälern.

2. Teilpauschalverträge

a) Angestellte Spitalärzte

Abgeltung mittels Teilpauschale gemäss bilateralen Verträgen zwischen MTK/MV/IV und
den Spitälern (Art. 7 Spitaltaxmodell für Privatspitäler).
Ausnahme: Von den Versicherern verlangte Arztberichte, Gutachten und Autopsien.

a) Tarif: TARMED;

b) Vertrag/Vertragsparteien: Tarifvertrag H+-MTK/MV/IV;

c) Taxpunktwert: vertraglich zwischen H+ und MTK/MV/I vereinbarter oder seitens
der Behörden festgelegter Taxpunktwert;

d) Rechnungssteller: Spital.

b) Belegärzte (nicht als Gegenstand der Fixbesoldung vereinbarte Leistungen)

Ärztliche Leistung (AL)

a) Tarif: TARMED;

b) Vertrag/Vertragsparteien: Tarifvertrag FMH-MTK/MV/IV;

c) Taxpunktwert: vertraglich vereinbarter Taxpunktwert zwischen FMH und MTK/MV/IV;

d) Rechnungssteller: Belegarzt oder Spital im Auftrag des Arztes.

Technische Leistung

Abgeltung mittels Teilpauschale gemäss bilateralen Verträgen zwischen MTK/MV/IV und
den Spitälern (Art. 7 Spitaltaxmodell für Privatspitäler).

Vorbehalten bleiben individuelle Vereinbarungen zwischen dem Belegarzt und dem Belegarztspital.


